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Compliance in der Wirtschaft

Gehen die Entscheider davon aus: 
Einmal erwischt, für immer geheilt?
Rolf R. Jaeger: Wie will man das fest-
stellen? Dieses „Spiel“ des betrügeri-
schen Arbeitnehmers kann er bis an das 
Ende seiner Berufslaufbahn betreiben. 
Die Betriebe nehmen es offensichtlich in 
Kauf, dass der kriminelle Mitarbeiter 
seine Taten beim neuen Arbeitgeber 
modifiziert und noch erfolgreicher 
gestaltet, da auch das nächste Unterneh-
men möglicherweise wieder private 
Ermittler beauftragt.

Und wenn das kriminelle Verhalten 
nur ein einmaliger Ausrutscher war?
Rolf R. Jaeger: Vergessen Sie nicht die 
firmeninternen Auswirkungen! In der 
Regel ahnen viele im Unternehmen, dass 
ein Kollege nicht „ganz sauber“ gearbei-
tet hat. Oder aber der Arbeitnehmer hat 
seine kriminellen Handlungen gegen-
über seinen engsten Kollegen nicht ver-
schwiegen. So findet er Nachahmer. 
Diese werden cleverer zu Werke gehen. 
Sie wissen, dass im schlimmsten Fall der 
Aufdeckung auch für sie nur eine einver-
nehmliche Kündigung zu erwarten ist  
– und ein Arbeitszeugnis, mit dem sie 
sich problemlos auch wieder bei ande-
ren Unternehmen bewerben können. 

Kann der bisherige den neuen Arbeit-
geber nicht telefonisch informieren? 
Rolf R. Jaeger: Zum einen erfährt er 
häufig gar nicht, bei wem der Mitarbei-
ter in ein neues Arbeitsverhältnis ein-
tritt. Zum anderen umfassen die Deals 
auch, dass bei telefonischen Nachfragen 
eines zukünftigen Arbeitgebers die 
Unwahrheit gesagt und damit der krimi-
nelle Hintergrund der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses verschwiegen wird. 
Auf diese Weise „produzieren“ Unter-
nehmen das kriminelle Personal, das 
ihnen oder anderen weiterhin schaden 
wird. Sie haben an einem generalpräven-
tiven normalen strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren kein Interesse. 

Aber die Straftaten werden doch auf-
geklärt?
Rolf R. Jaeger: Für die umfassende Auf-
klärung von Straftaten, die von mehre-
ren oder gar vielen Mitarbeitern in einer 
Organisation vorgenommen werden, 

fehlen den privaten Ermittlern meistens 
die Kompetenzen, die Ermächtigungs-
normen und die Möglichkeiten für Ein-
griffe insbesondere außerhalb des Unter-
nehmens. Bestimmte  Tat- und Täterge-
flechte können nur schwierig und mit 
großem Kostenaufwand von privaten 
Ermittlungsorganisationen aufgedeckt 
werden. Die Kripo arbeitet für die Unter-
nehmen kostenfrei, sie erfüllt nur ihren 
gesetzlichen Strafverfolgungsauftrag.

Private Ermittlungsfirmen entdecken 
nicht alle verdächtigen Personen oder 
Netzwerke? 
Rolf R. Jaeger: Diese Firmen arbeiten 
nicht auf der Basis der Ermächtigungs-
normen der Strafprozessordnung. Sie 
orientieren sich oft nicht an Daten-
schutzgesetzen – was jüngste Veröffent-
lichungen über die Aktivitäten von 
Ermittlern in Großunternehmen zeigen 
–, sondern sie nutzen ihre Kompetenzen 
im Betrieb, um ihre Fälle einer möglichst 
schnellen Lösung zuzuführen. Ermitt-
lungsorganisationen sind „polizeifreie 
Räume“, aus denen Taten meist nicht an 

die Polizei übermittelt werden. Gegen 
diese Täter kann auch die Strafjustiz 
keine Maßnahmen treffen. Private 
Ermittlungen, private Beweisführung 
und Urteilsfindung – damit Exekutive 
und Judikative – bilden eine Gewalt in 
Abstimmung mit der Geschäftsführung 
von Unternehmen, die die Rolle der Jus-
tiz übernehmen. 

Das Unternehmen wird zu einem 
rechtsfreien Raum? 
Rolf R. Jaeger: Wenn die Strafverfol-
gungsbehörden nicht eingeschaltet wer-
den, bilden Unternehmen in Abhängig-
keit von der Stärke der Ermittlungsorga-
nisation eine Art Staat im Staate – mit 
scheinbar rechtsfreien und rechtsmittel-
freien Räumen. Das kann und sollte sich 
ein Staat wie die Bundesrepublik 
Deutschland eigentlich nicht leisten. 
Das Unternehmen bezahlt eine Ermitt-
lungsorganisation, die letztlich nicht 
oder oft nur mit fragwürdigen Rechts-
eingriffen wie Observationen und Ein-
satz technischer Mittel in der Lage ist, 
erhebliche Diebstähle, Unterschlagun-
gen und Fälle von Wirtschaftskriminali-
tät aufzudecken. Unternehmen wären 
auch aus finanziellen Gesichtspunkten 
oft besser beraten, wenn sie auf die 
Ermittlungskompetenz der Polizei ver-
trauen würden. 

Unternehmen verzichten auf die 
Abschreckungswirkung polizeilicher 
Ermittlungen? 
Rolf R. Jaeger: Kriminelle Mitarbeiter 
mögen zwar wenig begeistert sein, wenn 
sie ihr Arbeitsverhältnis wegen ihrer 
Kriminalität beenden müssen. Sie fürch-
ten sich aber deutlich mehr vor polizei-
lichen Ermittlungen, Durchsuchungen 
an ihrer Wohnadresse, Beschlagnahmen 
von Beweismitteln, Gewinnabschöp-
fungsmaßnahmen und dem öffentlichen 
Gerichtsverfahren als vor firmeninter-
nen Ermittlungen, aus denen sie mit 
problematischen Deals, aber letztlich 
doch unbescholten herauskommen. Das 
hat keine Abschreckungswirkung auf 
Nachahmer.

Das Interview führte Christiane Sie-
mann.

Kriminaldirektor Rolf Rainer Jaeger, stell-
vertretender Bundesvorsitzender des 
BDK: "Unternehmen wären auch aus fi-
nanziellen Gesichtspunkten besser bera-
ten, wenn sie auf die Ermittlungskompe-
tenz der Polizei vertrauen. Damit zeigen 
sie Verantwortungsbewusstsein gegen-
über anderen Unternehmen und der ge-
samten Volkswirtschaft."




